
Wasserverband „Südharz" 

Beschluss der 126. Verbandsversammlung am 17.02.2025

TOP 11.4 Beschluss-Nr.: 4-126/2025

Beschlussgegenstand:
Beschluss über die 5. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung
Vorlage: BV/005/2025/1

Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Beschlussvorlage fasst die
Verbandsversammlung gemäß § 6 der Verbandssatzung nachstehenden Beschluss:

Beschlusstext:
Aufgrund der §§ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Seite 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 132) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 1 
Gesetz vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128) sowie des § 8 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) und der 
Verbandssatzung des Wasserverbandes „Südharz“ vom 14.12.2015 in der Fassung vom 
15.03.2024 beschließt die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz" (im 
Nachfolgenden „Verband“ genannt) in ihrer öffentlichen Sitzung am 17.02.2025 
nachstehende 5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung: 

Artikel 1

Die Präambel erhält folgende Fassung:

Aufgrund der §§ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Seite 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 132) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 1 
Gesetz vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128) sowie des § 8 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) und der 
Verbandssatzung des Wasserverbandes „Südharz“ vom 14.12.2015 in der Fassung vom 
15.03.2024 beschließt die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz" (im 
Nachfolgenden „Verband“ genannt) in ihrer öffentlichen Sitzung am 17.02.2025 
nachstehende 5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung: 



Artikel 2

In § 12 Abs. 2 wird die Zahl „270,04“ ersetzt durch die Zahl „401,00“.

Artikel 3

§ 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Gebührenpflichten sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Gebühren ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß § 4 Datenschutz-Grundverordnungs-
Ausfüllungsgesetz (DSAG LSA) (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; 
Wasserverbrauchsdaten) durch den Verband zulässig.

Artikel 4

§ 18 Abs. 3 und 4 erhalten folgende Neufassung:

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden. Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung, § 378 Abs. 3, §§ 
391, 393, 396, 397, 407 und 411 AO in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(4) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie 
verstoßen wird, kann nach § 71 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 53 bis 59 
des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
(SOG LSA) in der jeweils geltenden Fassung ein Zwangsgeld gemäß § 56 SOG LSA 
angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis 
die festgestellten Mängel beseitigt sind. 

Artikel 5

Die 5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattungen für 
die Schmutzwasserbeseitigung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der 
Änderungssatzung in Kraft.



Es lag kein Mitwirkungsverbot vor.

Sangerhausen, 18.02.2025

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp (Siegel)
Verbandsgeschäftsführerin


